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I. Regelungen zu 
Klausuren

 Bei Klausuren dürfen nur Schreibutensilien zur Klausur mit an
den Platz genommen werden.

 Taschen und Jacken werden im vorderen Teil des
Klausurraums abgelegt.

 Handys, Tablets oder sonstige digitale Medien dürfen nicht mit
in den Klausurraum gebracht werden. Das Mitführen von
Handys oder vergleichbaren internetfähigen Geräten am Platz
stellt einen Täuschungsversuch dar.

 Bitte achtet in der kalten Jahreszeit darauf, dass auch
während der Klausuren im Raum für Frischluft gesorgt wird
und kleidet euch entsprechend. Das Tragen einer Jacke,
Strickjacke oder vergleichbarem sind am Klausurplatz
untersagt.

 Auf Nachfrage erklären sich Schülerinnen und Schüler bereit,
vor Beginn der Klausur die Inhalte der Taschen von Hoodies
sowie der Hosentaschen zu leeren.



II. Klausurversäumnis 

 Die Krankmeldung zu einer Klausur muss „unverzüglich“ erfolgen, dies
bedeutet hier „ohne schuldhaftes Zögern“.

 Dies gilt auch für die Entschuldigung der entstandenen Fehlzeiten.

 Damit ergibt sich folgendes Vorgehen:

 Anruf im Sekretariat durch die Eltern im Vorfeld der Klausur.

 Innerhalb von 3 Tagen nach der Klausur: Abgabe des Antrags auf
Nachklausur im Sekretariat der Schule.

 An den Nachschreibeantrag muss zwingend das von den Eltern
unterschriebene Entschuldigungsformular für diesen Tag angeheftet
sein.

 Die Zulassung zur Nachklausur setzt zwingend die vorherige
Krankmeldung sowie das Entschuldigen der Stunden voraus.



III. Vorlage eines Attestes

 Eine Attestpflicht für Klausuren wird nach Prüfung des
Sachverhaltes im Einzelfall ausgesprochen und schriftlich
mitgeteilt.

 Zur Entschuldigung von Fehlzeiten bei Attestpflicht ist es
erforderlich, das Attest in Papierform mit einer
Originalunterschrift des Arztes vorzulegen. Digitale
Ausfertigungen genügen nicht als Nachweis.

 Neben dem Attest ist auch ein ausgefüllten und
unterschriebenes Entschuldigungsformular abzugeben.


